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II.28

Arbeits- und Wirtschaftsrecht

Das neue Sachmangelrecht – Garantie, 
Gewährleistung und Co.

Dr. Christine Koch-Hallas

Wenn das im Internet bestellte Smartphone defekt ist, bei der neuen Jacke sich die Fäden lösen 

oder das gerade gekaufte Regal nicht aufgebaut werden kann, weil die falschen Schrauben mit-

geliefert wurden – dann kommen die Lernenden mit dem Sachmangelrecht in Berührung. In dieser 

Einheit erarbeiten sie sich zunächst, was unter dem Begriff „Kaufrecht“ verstanden wird und welche 

Bereiche die Reform des Sachmangelrechts betrifft. Darüber hinaus lernen sie verschiedene Sach-

mängel wie Beschaffenheitsmangel, Montagemangel, Falschlieferung und Minderlieferung kennen 

und setzen sich mit den neuen Regelungen für Waren mit digitalen Elementen auseinander. Anhand 

des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) lösen die Lernenden anschließend Übungsfälle.

KOMPETENZPROFIL 

Dauer: 6–8 Unterrichtsstunden

Kompetenzen: Kaufrecht definieren, Veränderungen im Sachmangelrecht kennen, 

Sachmangelarten benennen, Regelungen für Waren mit digitalen 

Elementen kennen

Thematische Bereiche: Kaufrecht, neues Sachmängelrecht, Sachmangelarten, Gewährleis-

tungsrechte, Waren mit digitalen Elementen

Medien: Gesetzestexte, Informationstexte, LearningApps, Erklärvideos
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Fachliche Hinweise

Das Kaufrecht nimmt viel Raum im alltäglichen Geschäftsverkehr ein, da sowohl Privatpersonen als 

auch Unternehmen regelmäßig davon betroffen sind. Erfolgen Lieferung und Bezahlung von Kauf-

sachen zur Zufriedenheit beider Vertragsparteien und erfüllt das gekaufte Produkt seinen Zweck, 

ist das Kaufrecht unproblematisch. Kompliziert wird es dann, wenn die gekaufte Ware beschädigt 

oder defekt ist. Dann nämlich stellt sich die Frage nach Mängelhaftungsansprüchen gegenüber 

dem Verkäufer. Zum 1. Januar 2022 trat eine Reform des Sachmangelrechts in Kraft. Da auch Ihre 

Schülerinnen und Schüler als Konsumenten von den Änderungen betroffen sind, bietet diese Unter-

richtsreihe die Möglichkeit, sie mit diesem Thema vertraut zu machen und sich zugleich mit Ihren 

Rechten als Käuferinnen und Käufer zu befassen.

Die Neuregelung des Sachmangelbegriffs

Genügte für die Mangelfreiheit eines Produkts bislang, dass die Kaufsache eine von den Vertrags-

parteien vereinbarte Beschaffenheit besitzt (subjektive Anforderung), muss sie nach dem neuen 

Recht nun auch den objektiven, branchenüblichen Anforderungen sowie den Montageanforderun-

gen genügen. Letzteres bedeutet, dass die Montage sachgerecht durchgeführt worden sein muss. 

Wurde diese unsachgemäß durchgeführt, darf sie nicht auf eine unsachgemäße Montage durch den 

Verkäufer oder auf einen Mangel der Montageanleitung zurückzuführen sein.

Änderungen des Gewährleistungsrechts

Wurde bisher vermutet, dass ein Mangel, der innerhalb der ersten sechs Monate nach Übergabe der 

Kaufsache auftritt, bereits bei der Übergabe vorhanden war, wird dieser Zeitraum nun auf ein Jahr 

ausgeweitet. Hier spricht man von der „Beweislastumkehr“. Auch bei der Verjährungsverkürzung 

hat sich einiges geändert. Grundsätzlich verjähren die Ansprüche wegen Sachmängeln innerhalb 

von zwei Jahren nach Erhalt der Kaufsache, bei gebrauchten Produkten kann diese Zeit auf ein Jahr 

reduziert werden. Seit Januar 2022 ist eine Vereinbarung über die Verkürzung jedoch nur wirksam, 

wenn die Konsumenten vor der Abgabe ihrer Vertragserklärung davon eigens in Kenntnis gesetzt 

worden sind und dies im Vertrag gesondert vereinbart wurde. Zudem wurden zwei Ablaufhem-

mungen in das neue Gesetz aufgenommen: Zeigt sich ein Mangel innerhalb der regulären Gewähr-

leistungsfrist, tritt die Verjährung erst vier Monate nach dem Zeitpunkt ein, in dem sich der Mangel 

erstmals gezeigt hat (1). Hilft ein Händler während der Verjährungsfrist einem geltend gemachten 

Mangel durch Nacherfüllung ab, tritt die Verjährung von Ansprüchen erst nach Ablauf von zwei 

Monaten nach dem Zeitpunkt ein, in dem die nachgebesserte oder ersetzte Ware dem Verbraucher 

übergeben wurde (2).

Neues Recht für Waren mit digitalen Elementen

Eine weitere Neuregelung wurde bezüglich digitaler Produktkategorien eingeführt mit Spezialrege-

lungen für Kaufsachen mit digitalen Elementen, einschließlich einer neuen Aktualisierungspflicht. 

Demnach sind solche Waren mangelfrei, wenn sie bei Übergabe oder Lieferung den subjektiven, 

objektiven, Montage- und den Installationsanforderungen entsprechen und der Händler die im 

Kaufvertrag vereinbarten Aktualisierungen dafür bereitstellt. Zudem müssen die Konsumenten über 

diese Aktualisierungen informiert werden. Neu ist auch, dass die Montageanforderungen eine In-

stallationsanleitung für Updates umfassen müssen. Zeigt sich ein von den vertraglichen Anforde-

rungen abweichender Zustand der digitalen Elemente während der Dauer der Bereitstellung oder 

innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren seit Übergabe oder Lieferung, so wird vermutet, dass die 
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digitalen Elemente schon während der bisherigen Dauer der Bereitstellung mangelhaft waren. Hier 

ist also der Zeitraum der Beweislastumkehr noch länger.

Didaktisch-methodisches Konzept

Um was geht es inhaltlich?

Im Zentrum der vorliegenden Unterrichtseinheit steht das neue Sachmangelrecht, das zum 

01.01.2022 mehrere Änderungen erfahren hat. Bei jedem Einkauf, ob im Supermarkt, beim Bäcker, 

bei einem Onlinehändler oder im Bekleidungsgeschäft: Überall kommt es zum Abschluss eines Kauf-

vertrags. Dabei gibt es gesetzlich festgelegte Regeln, an die sich Kaufende und Verkaufende halten 

müssen. Verbraucherinnen und Verbraucher haben grundsätzlich das Recht, eine gekaufte Ware 

fehlerfrei zu erhalten. Weist ein Produkt Mängel auf, können sogenannte „Gewährleistungsrechte“ 

gegenüber dem Verkaufenden geltend gemacht werden. Änderungen im Sachmangelrecht wurden 

zum einen bezüglich des Sachmangelbegriffs und der Gewährleistung, zum anderen im Hinblick auf 

die Dauer der Beweislastumkehr und den Umgang bei Mängeln von digitalen Waren vorgenommen.

Wie ist die Unterrichtseinheit aufgebaut?

In dieser Unterrichtseinheit beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler mit dem neuen Sach-

mangelrecht und den wichtigsten Änderungen. Um die Problemlösekompetenz der Schülerinnen 

und Schüler zu fördern, ist für einige Übungsfälle die Arbeit mit dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) 

relevant. Gerade, weil es vielen Lernenden schwerfällt, mit Gesetzestexten zu arbeiten und diese für 

die Lösung der Aufgabenstellung zu nutzen, soll dies eingeübt werden.

Um die Lernenden in die Thematik einzuführen, befassen sie sich in den ersten beiden Stunden 

mit einem Übungsfall aus ihrer Alltagswelt, bevor sie sich mit dem Kaufrecht im Allgemeinen, dem 

Unterschied zwischen einem Sach- und einem Rechtsmangel sowie mit ihren Rechten als Käuferin 

bzw. Käufer bei einem Sachmangel auseinandersetzen.

Die dritte und vierte Stunde greift weitere Änderungen im Sachmangelrecht auf. Hier befassen sich 

die Schülerinnen und Schüler in Einzel- und Partnerarbeit anhand von Informationstexten und Fall-

beispielen zunächst mit dem neuen Sachmangelbegriff. Anschließend erarbeiten sie sich, was die 

Verlängerung der Beweislastumkehr bedeutet, sie erfahren, welcher Unterschied zwischen Garantie 

und Gewährleistung besteht und welche Rechte Käuferinnen und Käufern hier zustehen.

In den folgenden beiden Stunden stehen die neuen Regelungen für Waren mit digitalen Elementen 

im Fokus. Die Schülerinnen und Schüler lernen, welche Besonderheiten das Sachmangelrecht für 

diese Art von Waren vorsieht, was es mit der Aktualisierungspflicht auf sich hat und welche Rege-

lungen für die Gewährleistung bei digitalen Produkten gelten. Letzteres erarbeiten sie sich spiele-

risch in einem Quiz in Anlehnung an die Quizshow „Wer wird Millionär?“.

In den abschließenden beiden Stunden wenden die Schülerinnen und Schüler das bisher Gelernte 

in der Praxis anhand verschiedener Übungsfälle an. In Gruppen bereiten sie zudem ein Rollenspiel 

zu unterschiedlichen Szenarien (Minderung/Rücktritt, Umtausch, Reparatur/Ersatz) vor, das sie an-

schließend durchführen. Daran schließt sich eine Reflexionsphase zur Bewertung der einzelnen Rol-

lenspiele an. Als Grundlagen dient ein Beobachtungsbogen, der zuvor an die Lernenden ausgeteilt 

wird. Rollenspiele erweitern nicht nur die Sprechkompetenz und schulen die Ausdrucksfähigkeit, 

sondern dienen auch der Vertiefung und Festigung der Unterrichtsinhalte. Darüber hinaus üben die 

Lernenden zu argumentieren und ihre eigene Meinung zu vertreten. Zur spielerischen Überprüfung 

des Gelernten spielen die Schülerinnen und Schüler am Ende der Unterrichtseinheit ein Bingo.

Die Materialien für die Stunden 7 und 8 sowie das Bingospiel finden Sie im digitalen Zusatzmaterial 

zu dieser Lieferung.
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Zur Lerngruppe und den curricularen Vorgaben

Da Lerngruppen an beruflichen Schulen häufig sehr heterogen sind, gibt es verschiedene Zusatzauf-

gaben, die von den Lernenden bearbeitet werden können, die die übrigen Aufgaben bereits gelöst 

haben.

Eingebettet ist das Thema der Unterrichtseinheit in den Lehrplan für Berufsschulen für das Fach 

Wirtschaftslehre und betrifft den Kompetenzbereich II „Als Konsument rechtliche Bestimmungen in 

Alltagssituationen anwenden“.

Weiterführende Medien

• https://www.ihk-muenchen.de/recht/vertragsrecht/kaufrecht/

Auf dieser Seite der IHK München sind ausführliche Informationen rund um die Themen neues 

Kaufrecht, Mängelhaftung, Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie, Gewähr-

leistungsrechte, Beweislast für den Sachmangel sowie Rechte des Käufers bei Sachmängeln 

dargestellt.

• https://www.ra-plutte.de/faq-neues-kaufrecht-2022

Warum wurde das Kaufrecht geändert und welche Folgen hat dies für Verkäuferinnen und Ver-

käufer? Wie müssen Verkaufende nach neuem Recht Nacherfüllung leisten und welche Regeln 

gelten zum Rücktritt vom Kaufvertrag? Was hat sich im Hinblick auf die Verjährung der Män-

gelhaftung geändert und was wurde bezüglich von Waren mit digitalen Elementen geregelt? 

Antworten auf diese Fragen lassen sich detailliert auf dieser Website finden.

• https://www.swrfernsehen.de/marktcheck/gewaehrleistung-neue-rechte-fuer-kunden-100.html

In diesem Beitrag des SWR-Fernsehens erklärt der Rechtsexperte Karl-Dieter Möller die aktu-

elle Gesetzeslage und erläutert anhand von Beispielen, welche Rechte Verbraucherinnen und 

Verbraucher dank des erneuerten Gewährleistungsrechts haben.

• https://www.youtube.com/watch?v=JoCyER2veDA

In diesem Erklärvideo wird ausführlich und gut verständlich auf den neuen Sachmangelbegriff 

nach § 434 BGB und auf die Gesetzesänderungen 2022 im BGB im Allgemeinen eingegangen.

[letzter Abruf jeweils: 08.02.2023]
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Auf einen Blick

1./2. Stunde

Thema: Das neue Sachmangelrecht – Eine Einführung

M 1 Wenn das neue Smartphone defekt geliefert wird – Was kann ich 

tun?

M 2 Das Kaufrecht – Ein Überblick

M 3 Sachmangel oder Rechtsmangel – Worin liegt der Unterschied?

M 4 Nacherfüllung, Rücktritt, Kaufpreisminderung – Meine Rechte bei 

mangelhafter Ware

Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler erhalten einen ersten Überblick zum Thema 

„Kaufrecht“ und „Sachmangelrecht“.

Benötigt: Beamer/Whiteboard, Internetzugang, BGB

3./4. Stunde

Thema: Das neue Sachmangelrecht – Die wichtigsten Änderungen

M 5 Der neue Sachmangelbegriff – Wann ist ein Produkt mangelhaft?

M 6 Verlängerung der Beweislastumkehr – Was bedeutet das?

M 7 Garantie und Gewährleistung – Welche Rechte stehen Käuferinnen 

und Käufern zu?

Kompetenzen: Die Lernenden beschäftigen sich mit den wichtigsten Änderungen im Sach-

mangelrecht.

Benötigt: Beamer/Whiteboard, Internetzugang, BGB

5./6. Stunde

Thema: Das neue Sachmangelrecht – Regelungen für Waren mit digitalen Elemen-

ten

M 8 Neues Recht für Waren mit digitalen Elementen

M 9 Aktualisierungspflicht bei digitalen Produkten

M 10 Gewährleistung bei digitalen Produkten – Welche Regelungen gelten?

Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler lernen, welche Besonderheiten das Sach-

mangelrecht für Waren mit digitalen Elementen vorsieht.

Benötigt: Beamer/Whiteboard, Internetzugang, BGB
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7./8. Stunde

Thema: Das neue Sachmangelrecht – Übungsfälle

ZM 1 Welche Rechte bei Sachmangel? – Lösen Sie die Fälle!

ZM 2 Szenarien zum Sachmangelrecht – Wie ist die Rechtslage?

Kompetenzen: Die Lernenden setzen sich anhand von Übungsfällen mit dem neuen Sach-

mangelrecht auseinander.

Benötigt: Beamer/Whiteboard, Internetzugang, BGB

Lernerfolgskontrolle

ZM 3 Testen Sie Ihr Wissen! – Ein Bingospiel zum Sachmangelrecht

Kompetenzen: Die Lernenden überprüfen ihr Wissen spielerisch anhand eines  

Bingo-Spiels.

Benötigt: Bingobögen, Internetzugang, BGB

Hinweise und Erwartungshorizonte
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